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 Herr Heller, SPD-Fraktion, betont, dass man eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verfolgen habe und auch alternative 

Energieversorgung anbieten müsse. Ein Aspekt, der deutlicher 

hervorgehoben werden müsse, sind die Risiken, die hinter solchen 

Vorhaben stecken, nicht nur die Chancen. Er hält eine ausführliche 

Risiken- und Chancenanalyse für notwendig. Es sei nämlich 

insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Stromkosten durch 

regenerative Energien deutlich teurer werden. Neben den steigenden 

Stromkosten für Privathaushalten steigen auch die Kosten für die 

Betriebe, was nicht zuletzt unter Verweis auf den Vortrag zu 

energieintensiven Unternehmen ein erhebliches Risiko für die 

Standortsicherung darstellt.  

 

Der gesamtgesellschaftliche Weitblick zu diesem Thema dürfe nicht 

verloren gehen, weswegen es die Aufgabe der Politik sei, die Kosten mit 

allen erforderlichen Mitteln so gering wie möglich zu halten und die 

Probleme in Ihrer Gesamtheit zu beleuchten. 

 

Frau Kalnins, Bündnis 90/Die Grünen, entgegnet, dass die Kostenfrage 

eine viel zu einseitige Betrachtung erfahre, sodass der Weitblick der 

Themen „Stromerzeugung“ und „Stromherstellung“ untergehe. Viele 

Tatsachen würden ausgeblendet, wie beispielsweise, dass die durch die 

Kohleverstromung entstehenden Schäden und Kosten unterm Strich von 

jedem Steuerzahler getragen werden. 

 

Herr van Meenen, FDP-Fraktion, schließt sich Herrn Heller an und 

richtet die konkrete Frage an die Verwaltung bezüglich der Risiken, die 

auf den Kreis bei Neugründung einer Gesellschaft zukommen.  

 

Herr Hessenius antwortet, dass bei jeder Gründung bzw. Beteiligung an 

einer neuen Gesellschaft neben den Chancen auch die Risiken betrachtet 

werden. Im Hinblick auf die aktuell zur Beschlussfassung anstehende 

Beteiligung verweist er auf die der Vorlage beigefügte Marktanalyse. 

Darüber hinaus gehende separate „Worst-case“-Analysen seien 

verwaltungsseitig nicht vorgenommen worden. 

 

Herr Heller und Herr Gierden, Bündnis 90/Die Grünen, merken an, dass 

die gesamtgesellschaftliche Betrachtung in allen Belangen Anwendung 

finden muss. 

 
Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Konversion Vogelsang empfehlen dem Kreistag 
folgende Beschlussfassung: 
 
1. Der Kreistag stimmt  

 

 



a) der Beteiligung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG 
(ENE) an der „EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG“ 
[Arbeitstitel] als Kommanditistin mit einer 
Kommanditeinlage von bis zu 1.500.000 € (bis zu 50%) zu. 
Die prozentuale Beteiligung kann sich im Zuge der 
Kapitalerhöhung durch den Beitritt von weiteren 
Kommanditisten zur „EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG“ 
reduzieren. Ebenfalls von der Zustimmung erfasst ist eine 
etwaige spätere Veräußerung von Kommanditanteilen der 
ENE an der „EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG“ an neu 
hinzukommende Kommanditisten bis auf eine bei der ENE 
verbleibende Sockelkommanditeinlage in Höhe von 360 T€.  

 
b) der Beteiligung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG 

(ENE) an der „EWP Blankenheimerdorf GmbH & Co. KG“ 
[Arbeitstitel] als Kommanditistin mit einer 
Kommanditeinlage von bis zu 400.000 € (bis zu 50%) zu. 

 
c) der Beteiligung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG an 

der persönlich haftenden Gesellschafterin der beiden unter 
Ziffer a) und b) genannten Betreiber-Gesellschaften, der 
„EWP Verwaltungs-GmbH“ [Arbeitstitel], mit einem 
Stammkapital von bis zu 12.500 €, was einer prozentualen 
Beteiligung von 50% entspricht. 

 
2. Der Kreistag nimmt die vorliegenden Entwürfe der 

Gesellschaftsverträge der 
 

 EWP Rohr-Reetz GmbH & Co. KG (Anlage 1), der 

 EWP Blankenheimerdorf GmbH & Co. KG (Anlage 2) 
und der 

 EWP Verwaltungs-GmbH (Anlage 3) 
 

zustimmend zur Kenntnis und ermächtigt die Vertreter in 
den jeweiligen Gremien der Energie Nordeifel GmbH & 
Co. KG (ENE) und der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG 
zu entsprechenden Beschlussfassungen. 

 
Die Ermächtigung, etwaigen redaktionellen Änderungen 
zuzustimmen, wird ebenfalls erteilt.  
 
Soweit sich aus dem Anzeigeverfahren gegenüber der 
Bezirksregierung Köln Änderungen der 
Gesellschaftsverträge ergeben, sind diese von der 
Zustimmung auch erfasst. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 8 Enthaltungen (FDP: 2; 
UWV 1; Fraktionslos (AfD) 1; SPD 4) 
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